
Allgemeinverfügung 

des Kreises Ostholstein 

über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavi-
rus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Kreises Ostholstein 

vom 06.06.2020 

 
 

gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit 

§ 106 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Lan-

desverwaltungsgesetz – LVwG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

 

I. Kindertagesstätten und -pflege 

1. 1Die Betreuung von Kindern in bestehenden Kindertageseinrichtungen erfolgt bis 

einschließlich 21. Juni 2020 als eingeschränkter Regelbetrieb unter Beachtung 

der Vorgaben von Ziffer I. 2. bis 4. 

2Ab dem 22. Juni 2020 kommen die Vorgaben von Ziffer I. 2 bis 4 nicht mehr zur 

Anwendung. 3Im Rahmen der Betreuung in Kindertageseinrichtungen im Rahmen 

des betriebserlaubten Umfangs sind die erhöhten Anforderungen an Hand- und 

Flächenhygiene sowie Belüftung angemessen zu berücksichtigen. 4Im Einzelfall 

kann, insbesondere aus Gründen des Infektionsschutzes oder wenn die räumlichen 

oder personellen Voraussetzungen in der Einrichtung eine Umsetzung des Regel-

betriebs nicht zulassen, auch ab 22. Juni 2020 die Betreuung weiterhin im Rahmen 

eines eingeschränkten Regelbetriebs nach den Ziffern I. 2. bis 4. erfolgen. 5Eine 

Entscheidung hierüber trifft die betriebserlaubniserteilende Behörde nach § 45 

SGB VIII im Benehmen mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe sowie dem Ge-

sundheitsamt des Kreises Ostholstein. 

2. 1Die Betreuung ist im eingeschränkten Regelbetrieb in der Regel auf nicht mehr als 

15 Kinder in einer Gruppe gleichzeitig beschränkt. 2Abweichende Gruppengrößen 

können durch die betriebserlaubniserteilende Behörde nach § 45 SGB VIII unter 

Beachtung der räumlichen Situation in der Einrichtung und der Möglichkeit zur Kon-

taktminimierung zugelassen werden. 3Für die Betreuung sind vorrangig beste-

hende Gruppen- und Personalstrukturen in der Regeleinrichtung der zu betreuen-

den Kinder zu nutzen. 4Die erhöhten Anforderungen an Hand- und Flächenhygiene 

sowie Belüftung sind angemessen zu berücksichtigen. 5Die Konzentration von 



Kindern aus verschiedenen Einrichtungen ist nicht zulässig, die Verteilung zur wei-

teren Vereinzelung der Gruppen hingegen schon.  

3. Es ist sicherzustellen, dass folgende Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb 

durchgehend im Rahmen der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung betreut 

werden: 

a) Kinder von Eltern, bei denen mindestens ein Elternteil in einem Bereich 

dringend tätig ist, der für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktu-

ren notwendig ist und dieses Elternteil keine Alternativbetreuung orga-

nisieren kann (Notbetreuung). Zu den kritischen Infrastrukturen zählen die 

in § 19 der Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (Corona-Bekämpfungsver-

ordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung genannten Bereiche. Da-

bei sind in den dort genannten Bereichen nur Personen erfasst, deren Tä-

tigkeit für die Kernaufgaben der Infrastruktur relevant ist. Die Eltern haben 

dies durch die Angabe ihres Berufes sowie das Fehlen alternativer Betreu-

ungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung zu dokumentieren. Sie kön-

nen die Angebote der Notbetreuung in dem Umfang in Anspruch nehmen, 

in dem sie tatsächlich beruflich tätig sind (einschließlich Wegezeiten und Ru-

hezeiten nach Nachtdiensten). 

b) Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden, wenn diese keine Alterna-

tivbetreuung organisieren können. Berufstätige Alleinerziehende haben 

das Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung 

zu dokumentieren. Sie können die Angebote der Notbetreuung in dem Um-

fang in Anspruch nehmen, in dem sie tatsächlich beruflich tätig sind (ein-

schließlich Wegezeiten und Ruhezeiten nach Nachtdiensten). 

c) Kinder, von denen ein Elternteil an einer schulischen Abschlussprü-

fung oder an der Vorbereitung auf eine schulische Abschlussprüfung 

teilnimmt. Für diese Kinder können Angebote der Notbetreuung für die 

Dauer der Prüfung oder die Zeit der Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung 

in Anspruch genommen werden. 

d) Kinder, deren Mütter vor der Entbindung das sog. „Boarding“-Angebot 

eines Krankenhausträgers in Anspruch nehmen, einschließlich der 

Dauer des damit verbundenen Krankenhausaufenthaltes der Mutter nach 

der Entbindung. 

e) Kinder, die einen täglichen hohen Pflege- und Betreuungsaufwand be-

nötigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann, sowie 

Kinder, die aus Gründen des Kinderschutzes besonders schutzbedürf-

tig sind und weiterhin betreut werden sollen. Diese Kinder können Angebote 

der Notbetreuung aufgrund einer Einzelfallentscheidung des Jugendamtes 

des Kreises Ostholstein, ggf. im Benehmen mit dem zuständigen Träger der 

Eingliederungshilfe, in Anspruch nehmen. Da diese Kinder häufig zur 



besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehören, sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen zu beachten und ein strenger Maßstab anzulegen. 

f) Kinder, die im Schuljahr 2020/2021 eingeschult werden. 

g) Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf und/oder Sprachförderbe-

darf. Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf sind noch nicht einge-

schulte Kinder, denen heilpädagogische Leistungen erbracht werden, um 

eine drohende Behinderung abzuwenden, den fortschreitenden Verlauf der 

Behinderung zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu besei-

tigen oder abzumildern. Kinder mit Sprachförderbedarf sind Kinder, die im 

März 2020 Sprachfördermaßnahmen erhalten haben bzw. nicht über alters-

gemäße Sprachkenntnisse verfügen und dringend einen unterstützenden 

bzw. anregenden Rahmen für ihre weitere Sprachbildung oder konkrete 

Sprachfördermaßnahmen benötigen. Eine entsprechende Einschätzung 

dazu trifft die Einrichtung gemeinsam mit den Personensorgeberechtigten 

des Kindes. 

4. 1Alle übrigen Kinder werden im eingeschränkten Regelbetrieb grundsätzlich tage- 

oder wochenweise im Wechsel betreut. 2Sie sollen an den zur Verfügung stehen-

den Betreuungstagen möglichst entsprechend der vertraglich vereinbarten tägli-

chen Zeiten betreut werden. 3Die Entscheidung über die individuelle Umsetzung 

der Betreuung dieser Kinder obliegt der jeweiligen Einrichtung, insbesondere in 

Bezug auf konkrete Gruppenzusammensetzungen sowie in Bezug auf die Gestal-

tung der tage- oder wochenweisen Wechsel. 

II. Schule, Bildung  

1. 1Beim Betreten von allgemeinbildenden Schulen, Förderzentren, berufsbildenden 

Schulen, Ergänzungs- und Ersatzschulen sowie von Schulen und Einrichtungen 

der dänischen Minderheit und während des Aufenthalts in diesen Einrichtungen 

sind Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

2In Einrichtungen nach Satz 1 ist grundsätzlich das Mindestabstandsgebot von 

1,50 m zu beachten. 2In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 kann innerhalb einer Kohorte 

der Mindestabstand unter den Schülerinnen und Schülern unterschritten werden. 
3Ab 22. Juni 2020 gilt dies in allen Jahrgangsstufen. 4Eine Kohorte entspricht im 

Regelfall einem Klassenverband oder einer Gruppe im Rahmen der Ganztagsbe-

treuung. 5Die Lehrkräfte sollen einen Mindestabstand von 1,50 m zu den Schüle-

rinnen und Schülern unbeschadet der Sätze 2 bis 4 einhalten. 

6Bei der Beschulung von Schülerinnen und Schüler, die einen täglichen, hohen 

Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, dem im häuslichen Rahmen nicht 



entsprochen werden kann, und die zur besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe 

gehören, sind weitere Schutzmaßnahmen zu beachten. 

2. 1Angebote der Notbetreuung sind in Schulen zulässig, soweit in der Regel nicht 

mehr als fünfzehn Kinder in einer Gruppe gleichzeitig betreut werden. 2Die Notbe-

treuung ist Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Schüle-

rinnen und Schüler von Förderzentren vorbehalten, bei denen mindestens ein El-

ternteil in einem Bereich dringend tätig ist, der für die Aufrechterhaltung kritischer 

Infrastrukturen notwendig ist, und dieses Elternteil keine Alternativbetreuung orga-

nisieren kann. 3Ebenfalls ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 5 und 6 sowie Schülerinnen und Schüler von Förderzentren als Kinder 

von berufstätigen Alleinerziehenden, wenn diese keine Alternativbetreuung organi-

sieren können. 4Zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne dieser Ziffer zählen die 

in § 19 der Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer je-

weils aktuell geltenden Fassung genannten Bereiche. 5Dabei sind in den dort ge-

nannten Bereichen nur Personen erfasst, deren Tätigkeit für die Kernaufgaben der 

Infrastruktur relevant ist. 6Die Eltern haben dies durch die Angabe ihres Berufes 

sowie das Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der Schule zu 

dokumentieren. 7Berufstätige Alleinerziehende haben das Fehlen alternativer Be-

treuungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung zu dokumentieren. 

8Schülerinnen und Schüler, die aus Gründen des Kinderschutzes besonders 

schutzbedürftig sind, können die Notbetreuung aufgrund einer Einzelfallentschei-

dung des Jugendamtes des Kreises Ostholstein, ggf. im Benehmen mit dem zu-

ständigen Träger der Eingliederungshilfe, in Anspruch nehmen.  

9Die Notbetreuung kann auch von Schülerinnen und Schülern in Anspruch ge-

nommen werden, von denen ein Elternteil an einer schulischen Abschlussprü-

fung oder an der Vorbereitung auf eine schulische Abschlussprüfung teil-

nimmt. 10Für diese Schülerinnen und Schüler wird auf Elternwunsch ein schuli-

scher Notbetrieb (Betreuung) für die Dauer der Prüfung oder die Zeit der Vorberei-

tung auf eine Abschlussprüfung sichergestellt. 

3. 1Bei der Nutzung der Einrichtungen nach Ziffer II. 1. Satz 1 dieser Verfügung sind 

die „Handlungsempfehlung zu Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Anste-

ckung durch das SARS-CoV-2“ (https://www.schleswig- 

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handrei-

chung_hygiene.html) oder entsprechende Handlungsempfehlungen oder für ein-

zelne Schultypen spezifizierte Regelungen einzuhalten. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html


2Pflege- und Gesundheitsfachschulen haben Hygienepläne zu erstellen und umzu-

setzen. 3Diese sollen – soweit vergleichbar – den für die vorgenannten Schulen 

anzuwendenden Handlungsempfehlungen entsprechen. 

4Bei der Nutzung außerschulischer Bildungseinrichtungen sind die vom Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus erstellten „Handrei-

chungen für die Umsetzung der Hygiene- und Schutzmaßnah-

men“ (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Er-

lasse/handreichung_ausserschulische_bildungseinrichtungen.html) einzuhalten. 

III. Hochschule  

1Staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen des Landes nach § 1 Hochschul-

gesetz haben den vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Ergän-

zung zur Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer je-

weils aktuell geltenden Fassung erlassenen „Leitfaden zur Erstellung von Hygiene-

konzepten“ (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_all-

gemein/Downloads/corona_hygenie_konzept.html) zu beachten. 2Die Hochschu-

len sind verpflichtet, auf dieser Basis Hygienekonzepte zu erstellen. 

IV. Krankenhausversorgung 

1. Die allgemeinversorgenden Krankenhäuser (Krankenhäuser mit einem Versor-

gungsauftrag als Maximalversorger, Schwerpunktversorger oder Grund- und Re-

gelversorger) und ihnen mit gesondertem Erlass gleichgestellte Krankenhäuser ha-

ben folgende Maßnahmen umzusetzen: 

a) Regelmäßige Analyse der Versorgungssituation mindestens in Bezug auf 

die Notfallversorgung und die Versorgung von COVID-19-Patienten. 

b) Die allgemeinversorgenden Krankenhäuser mit einer Intensivstation unter-

nehmen alles Notwendige, um die Funktionsfähigkeit der Intensivstationen 

zu sichern. Der Aufbau weiterer Beatmungskapazitäten erfolgt in Abstim-

mung und nach Genehmigung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-

heit, Jugend, Familie und Senioren. 

c) Die im Versorgungsauftrag festgelegten Kapazitäten sind grundsätzlich vor-

zuhalten. Abweichungen vom Versorgungsauftrag sollen nur dann erfolgen, 

wenn diese für Vorhaltungen bzw. die Behandlung von COVID-19 Patienten 

notwendig sind. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/handreichung_ausserschulische_bildungseinrichtungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/handreichung_ausserschulische_bildungseinrichtungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_allgemein/Downloads/corona_hygenie_konzept.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_allgemein/Downloads/corona_hygenie_konzept.html


d) Die Bereitstellung von Intensivkapazitäten für COVID-19 Patienten erfolgt 

nach den in der Anlage 1 dargestellten Regelungen. Diese sind Bestandteil 

dieser Allgemeinverfügung. Die dort aufgeführten Krankenhäuser haben 

25 Prozent der Intensivkapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit 

für diese Patienten freizuhalten; 15 Prozent sind ständig freizuhalten und 

weitere 10 Prozent innerhalb von 24 Stunden bereit zu stellen. Das Monito-

ring dieser Kapazitäten erfolgt über das Intensivregister Schleswig-Holstein. 

Erhöhungen oder Absenkungen dieser Vorhaltekapazitäten erfolgen auf Ba-

sis einer laufenden Analyse der Infektionszahlen entsprechend der Rege-

lung in der Anlage 1. 

e) Infektionshygienisches Management. Dieses beinhaltet: 

• Klare Trennung COVID 19-Fälle/Verdachtsfälle auf allen Ebenen 

(ambulant, Notaufnahme, Diagnostik, Station). Diese Trennung kann 

räumlich, zeitlich und organisatorisch (insbesondere Personal) erfol-

gen. Die konkrete Umsetzung liegt in der Organisationshoheit der 

Krankenhäuser. Abstimmungen zwischen Kliniken, z. B. innerhalb 

der Clusterstrukturen, sollen erfolgen.  

• Konsequente Umsetzung der Basishygiene. 

• Etablierung erweiterter Hygienemaßnahmen gemäß der aktuellen 

Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) nach einrichtungsspezi-

fischer Risikobewertung. Zu den Maßnahmen gehören:  

o Generelles Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schut-

zes durch das Personal in allen Bereichen mit möglichem Pa-

tientenkontakt und das Tragen von medizinischem Mund-Na-

sen-Schutz durch die Patientinnen und Patienten in Situatio-

nen, in denen ein Kontakt oder eine Begegnung zu anderen 

Personen wahrscheinlich ist, soweit dies toleriert werden kann. 

o Beachtung der kontaktreduzierenden Maßnahmen außerhalb 

der Patientenversorgung. Dies schließt die Sensibilisierung 

des Personals für mögliche Übertragungen untereinander 

durch asymptomatische Träger ein. 

o Etablierung von Screening- und Testkonzepten für Personal 

sowie für Patientinnen und Patienten zur Ausbruchspräven-

tion. In Abstimmung mit dem Hygienefachpersonal ist mindes-

tens bei Auftreten eines neuen positiven Nachweises in einem 

Nicht-Covid-Bereich eine umfängliche Testung zu veranlas-

sen.  

o In besonderen Fällen: Prüfung der Möglichkeit einer freiwilli-

gen häuslichen Absonderung außerhalb der Krankenhausver-

sorgung vor planbaren Eingriffen.  



2. 1Für geriatrische Tageskliniken gilt ein Aufnahmestopp. 2Eine Aufnahme darf er-

folgen, wenn  

a) während der Therapie und der Anfahrt Mindestabstände eingehalten werden 

können, 

b) pflegerisches, therapeutisches und ärztliches Personal keinen Kontakt mit 

positiv auf SARS-CoV-2 getesteten oder ansteckungsverdächtigen Patien-

tinnen und Patienten hat, 

c) eine angemessene räumliche Trennung der Tagesklinik von der Versorgung 

von COVID-19 Patientinnen und -Patienten bzw. ansteckungsverdächtigen 

Personen sowie der allgemeinen Krankenhausaufnahme erfolgt,  

d) Patientinnen und Patienten keine respiratorischen Symptome jeder Schwere 

und keinen Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufweisen. 

3. Fachkrankenhäuser und Krankenhäuser der begrenzten Regelversorgung 

(Belegkrankenhäuser) erfüllen ihren Versorgungsauftrag unter strikter Einhaltung 

der entsprechenden Hygienestandards. 

4. 1Das Betreten von Krankenhäusern mit Ausnahme von Palliativstationen ist un-

tersagt. 

2Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind Personen, deren Aufent-

halt aufgrund einer medizinisch erforderlichen Behandlung oder einer stationären 

Betreuung oder pflegerischen Versorgung erforderlich ist. 

3Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind: 

a) Personen, die für die pflegerische, erzieherische, therapeutische oder medi-

zinische Versorgung zwingend erforderlich sind oder im Rahmen ihrer Aus- 

und Weiterbildung hierbei assistieren oder die Behandlung unter Anleitung 

selber durchführen sowie Personen, die für die Praxisanleitung, die Praxis-

begleitung und die Durchführung von Prüfungen verantwortlich sind, 

b) Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich 

sind, wie beispielsweise Verwaltungsmitarbeiter, Handwerker für unauf-

schiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infra-

struktureinrichtungen, 

c) Personen, die Waren an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung über-

geben, 

d) Personen, die unaufschiebbare Aufgaben der Rechtspflege oder Gefahren-

abwehr wahrnehmen und Personen, die eine Einrichtung aufgrund eines 

dienstlichen Anlasses betreten müssen, 



e) Personen, die seelsorgerische Tätigkeit wahrnehmen, bei der Klinikleitung 

registriert sind und deren Tätigkeit auf ausgewählte Klinikbereiche be-

schränkt wird; eine ausreichende Ausstattung mit persönlicher Schutzaus-

rüstung ist sicherzustellen, 

f) Lehrende, Studierende und Auszubildende im Rahmen ihrer Tätigkeiten o-

der Ausbildung, vorausgesetzt, es liegt ein zwischen den Universitäten und 

der Klinik abgestimmtes Hygienekonzept vor, 

g) Personen, die für den Betrieb von Kantinen, Cafeterien und vergleichbarer 

Einrichtungen (wie z. B. Friseursalons) erforderlich sind, 

h) jeweils ein Elternteil oder Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtig-

ter als Besuch für Kinder unter 14 Jahren, 

i) eine Begleitperson während der Geburt im Kreißsaal sowie 

j) im Rahmen der Geburtshilfe eine Begleitperson im sog. Familienzimmer, 

wenn sichergestellt ist, dass die Begleitperson keinen Kontakt zu anderen 

Patientinnen und Patienten hat und die Außenkontakte auf das absolut not-

wendige Minimum begrenzt werden. 

4Weitere Ausnahmen vom Betretungsverbot nach Satz 1 dürfen die Krankenhäu-

ser zulassen, wenn sichergestellt ist, dass  

a) Besucherinnen und Besucher registriert werden, 

b) pro Patientin oder Patient jeweils maximal eine Besuchsperson am Tag zu-

gelassen wird und 

c) die Besuchszeit auf ein angemessenes Maß limitiert wird, soweit nicht aus 

sozial-ethischen Gründen, wie beim Besuch von Sterbenden, auf eine zeit-

liche Begrenzung zu verzichten ist. 

5Die Ausnahmen nach den Sätzen 3 und 4 gelten nicht für Personen mit akuten 

Atemwegserkrankungen. 6Alle Personen, die nicht unter das Betretungsverbot fal-

len, müssen über persönliche Schutz- sowie Hygienemaßnahmen aufgeklärt und 

angehalten werden, diese dringend einzuhalten. 

5. 1Krankenhäuser sind verpflichtet, ihre nach § 23 Absatz 5 IfSG erforderlichen Hy-

gienepläne an die Vorgaben des § 4 der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktu-

ell geltenden Fassung anzupassen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

a) Patienten und Personal zu schützen und  

b) persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

2Kantinen, Cafeterien und andere vergleichbare Einrichtungen (wie z. B. Friseur-

salons) in Krankenhäusern sind unter Beachtung der Vorgaben der 



Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Be-

kämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung zu betreiben. 
3Dabei ist sicherzustellen, dass das Personal des Krankenhauses diese Einrich-

tungen in einem abgetrennten Bereich (räumlich und/oder zeitlich) – getrennt von 

Besucherinnen und Besuchern sowie Patientinnen und Patienten – nutzen kann. 

4Die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Informa-

tionsveranstaltungen etc.) ist in Krankenhäusern untersagt. 

V. Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-

Kind-Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

1. 1Das Betreten von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Mutter-/Vater-Kind-

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und benannter Entlastungskranken-

häuser mit Ausnahme von Hospizen ist untersagt. 

2Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind Personen, deren Aufent-

halt aufgrund einer medizinisch erforderlichen Behandlung, einer stationären Be-

treuung, einer stationären Vorsorge oder einer pflegerischen Versorgung erforder-

lich ist. 3Bei Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen sind vom Betretungsverbot des 

Satz 1 ebenfalls Kinder ausgenommen, die eine behandlungsbedürftige Person be-

gleiten und zu diesem Zweck ebenfalls stationär aufgenommen werden. 

4Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind: 

a) Personen, die für die pflegerische, erzieherische, therapeutische oder medi-

zinische Versorgung sowie bei Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen für die pä-

dagogische Betreuung der Kinder zwingend erforderlich sind oder im Rah-

men ihrer Aus- und Weiterbildung hierbei assistieren oder die Behandlung 

unter Anleitung selber durchführen sowie Personen, die für die Praxisanlei-

tung, die Praxisbegleitung und die Durchführung von Prüfungen verantwort-

lich sind, 

b) Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich 

sind, wie beispielsweise Verwaltungsmitarbeiter, Handwerker für unauf-

schiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infra-

struktureinrichtungen, 

c) Personen, die Waren an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung über-

geben, 

d) Personen, die unaufschiebbare Aufgaben der Rechtspflege oder Gefahren-

abwehr wahrnehmen und Personen, die eine Einrichtung aufgrund eines 

dienstlichen Anlasses betreten müssen,  



e) Personen, die für den Betrieb von Kantinen, Cafeterien und vergleichbarer 

Einrichtungen (wie z. B. Friseursalons) erforderlich sind. 

5Weitere Ausnahmen vom Betretungsverbot nach Satz 1 dürfen die Einrichtungen 

zulassen, wenn sichergestellt ist, dass  

a) Besucherinnen und Besucher registriert werden, 

b) pro Patientin oder Patient jeweils maximal eine Besuchsperson am Tag zu-

gelassen wird und 

c) die Besuchszeit auf ein angemessenes Maß limitiert wird. 

6Sofern der Zutritt für Dritte ausgeschlossen ist, sind gegebenenfalls Möglichkeiten 

der Nutzung eines zum Einrichtungsgelände gehörenden Außengeländes unter 

Einhaltung der gebotenen Hygienestandards zu berücksichtigen. 

7Die Ausnahmen nach den Sätzen 4 und 5 gelten nicht für Personen mit akuten 

Atemwegserkrankungen. 8Alle Personen, die nicht unter das Betretungsverbot fal-

len, müssen über persönliche Schutz- sowie Hygienemaßnahmen aufgeklärt und 

angehalten werden, diese dringend einzuhalten. 

2. 1Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Mutter-/Vater-Kind-Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen und benannte Entlastungskrankenhäuser haben über 

die in der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung ge-

regelten Maßnahmen hinaus das infektionshygienische Management mit erweiter-

ten Hygienemaßnahmen gemäß der aktuellen Empfehlung des Robert Koch-Insti-

tuts nach einrichtungsspezifischer Risikobewertung zu etablieren und im Hygiene-

plan abzubilden. 2Zu den Maßnahmen gehören:  

a) Das generelle Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes durch 

das Personal in allen Bereichen mit möglichem Patientenkontakt und das 

Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz durch die Patientinnen und 

Patienten in Situationen, in denen ein Kontakt oder eine Begegnung zu an-

deren Personen wahrscheinlich ist. Davon kann abgesehen werden, wenn 

dies aus medizinischen oder therapeutischen Gründen toleriert werden 

kann. Dabei ist die Mindestabstandsregelung unbedingt einzuhalten. 

b) Die Beachtung der kontaktreduzierenden Maßnahmen außerhalb der Pati-

entenversorgung. Dies schließt die Sensibilisierung des Personals für mög-

liche Übertragungen untereinander durch asymptomatische Träger ein. 

c) Die Anpassung ihrer nach § 23 Absatz 5 IfSG erforderlichen Hygienepläne 

an die Vorgaben des § 4 der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer je-

weils aktuell geltenden Fassung. 



d) Bei geplanten Gruppentherapien die Anpassung der Gruppengrößen an die 

Raumgrößen.  

e) Die Nutzung von Schwimmbädern unter Einhaltung der Abstandsregelung 

und Hygienevorgaben ausschließlich zu Therapiemaßnahmen. 

f) Festlegung von Verfahren für eventuell auftretende Quarantäne- und Isolie-

rungsnotwendigkeiten unter Berücksichtigung der einrichtungsindividuellen 

Gegebenheiten. Empfehlungen und Hinweise, der Fachbehörden (Robert 

Koch-Institut) und Berufsgenossenschaften, sind dabei zu beachten. 

g) Bei Feststellung einer COVID-19-Infektion unter den Patientinnen und Pati-

enten oder der begleitenden Kinder die Veranlassung der Rückreise an den 

Wohnort unter Beachtung der Notwendigkeiten des Infektionsschutzes und 

in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein. 

3. 1Kantinen, Cafeterien und andere vergleichbare der Öffentlichkeit zugängliche 

Räumlichkeiten, die nicht vorrangig der gemeinschaftlichen rehabilitativen und the-

rapeutischen Versorgung und Betreuung der Patientinnen und Patienten dienen in 

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Mutter-/Vater-Kind-Vorsorge- und Re-

habilitationseinrichtungen und benannten Entlastungskrankenhäuser sind (vorbe-

haltlich der Ausnahmen nach Ziffer V. 1. Satz 5) für Besucherinnen und Besucher 

zu schließen. 

3Die Durchführung von öffentlichen, auch für nicht in der Einrichtung lebende oder 

tätige Personen frei zugänglichen Veranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Informa-

tionsveranstaltungen etc.) sind in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Mut-

ter-/Vater-Kind-Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und benannten Entlas-

tungskrankenhäusern verboten. 4Gemeinschaftliche Informations- bzw. Gruppen-

veranstaltungen für die Patientinnen und Patienten sind weiterhin zulässig. 5Dabei 

sind die notwendigen Hygienestandards (insbesondere Abstandsgebot) zu wah-

ren. 

5Die Kinderbetreuung ist in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen auf Kleingruppen mit 

gleichbleibender Zusammensetzung von bis zu 15 Kindern zu begrenzen. 

4. Weitere Ausnahmen von den Geboten und Verboten dieser Ziffer können auf An-

trag durch das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein genehmigt werden 



VI. Stationäre Einrichtungen der Pflege und vergleichbare  

gemeinschaftliche Wohnformen 

1. 1Das Betreten von voll- und teilstationären Einrichtungen der Pflege (§ 36 Absatz 1 

Nr. 2 IfSG) nach § 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme 

von Hospizen ist bis einschließlich 14. Juni 2020 untersagt. 2Für die Neu- und 

Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern gelten Ziffern VI. 4 und 5. 

dieser Verfügung. 

3Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind Personen, deren Aufent-

halt aufgrund einer stationären Betreuung oder pflegerischer Versorgung erforder-

lich ist. 

4Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind: 

a) Personen, die für die pflegerische, erzieherische, therapeutische oder medi-

zinische Versorgung zwingend erforderlich sind oder im Rahmen ihrer Aus- 

und Weiterbildung hierbei assistieren oder die Behandlung unter Anleitung 

selber durchführen sowie Personen, die für die Praxisanleitung, die Praxis-

begleitung und die Durchführung von Prüfungen verantwortlich sind, 

b) Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich 

sind, wie beispielsweise Verwaltungsmitarbeiter, Handwerker für unauf-

schiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infra-

struktureinrichtungen, 

c) Personen, die für den Betrieb von Kantinen, Cafeterien und anderer ver-

gleichbarer Einrichtungen erforderlich sind, soweit diese nach den Vorgaben 

von Ziffer VI. 3. geöffnet sind, 

d) Personen, die Waren an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung über-

geben, 

e) Personen, die unaufschiebbare Aufgaben der Rechtspflege oder Gefahren-

abwehr wahrnehmen und Personen, die eine Einrichtung aufgrund eines 

dienstlichen Anlasses betreten müssen, und 

f) Friseurinnen und Friseure sowie medizinische und nichtmedizinische Fuß-

pflegerinnen und -pfleger in einem mit der Einrichtungsleitung abgestimmten 

konkreten Zeitraum unter Einhaltung der gebotenen Hygienevorschriften. 

5Die Ausnahmen nach Satz 4 gelten nicht für Personen mit akuten Atem-

wegserkrankungen. 

6Weitere Ausnahmen vom Betretungsverbot des Satz 1 dürfen vollstationäre 

Einrichtungen zulassen, soweit aufgrund eines den Maßgaben des § 4 Absatz 1 

der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-



Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung entsprechen-

den Besuchskonzeptes sichergestellt ist, dass in der Einrichtung geeignete Maß-

nahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden. 7Das Besuchskonzept ist 

dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein auf Verlangen vorzulegen. 8Das Be-

suchskonzept muss auf der Grundlage einer Güter- und Interessenabwägung zwi-

schen dem Selbstbestimmungsrecht der pflegebedürftigen Personen und den not-

wendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes (Risikobewertung) insbesondere 

Regelungen treffen, die 

a) sicherstellen, dass nur so vielen Besucherinnen und Besuchern Zugang ge-

währt wird, dass Abstands- und Hygienevorschriften sicher eingehalten wer-

den können, und durch ein Zugangs- und Wegekonzept zur Minimierung von 

Begegnungen beitragen,  

b) die Dokumentation der Besuche sicherstellen, 

c) Anforderungen an geeignete gesonderte Besuchsräume sowie an Besuche 

in Bewohnerzimmern beschreiben, 

d) ein Betretungsverbot für Besucherinnen und Besucher mit akuten Atemweg-

serkrankungen beinhalten, 

e) die Nutzung eines zum Einrichtungsgelände gehörenden Außengeländes 

unter Einhaltung der gebotenen Hygienestandards ermöglichen. 

9Als Mindestvorgaben für das jeweilige Besuchskonzept sind die „Handlungsemp-

fehlungen für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“ des Ministeriums 

für Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zu beachten (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfeh-

lungen_besuchskonzept_pflege.html). 

2. 1Ab 15. Juni 2020 unterliegt das Betreten von voll- und teilstationären Einrichtun-

gen der Pflege (§ 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG) nach § 71 Absatz 2 des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme von Hospizen durch Personen, deren 

Aufenthalt nicht aufgrund einer stationären Betreuung oder pflegerischen Versor-

gung erforderlich ist, über die in der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktu-

ell geltenden Fassung geregelten Maßnahmen hinaus – abweichend von Ziffer 

VI. 1. – folgenden Beschränkungen: 

a) Waren von Lieferanten sind an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung 

zu übergeben.  

b) Friseurinnen und Friseure sowie medizinische und nichtmedizinische Fuß-

pflegerinnen und -pfleger dürfen die Einrichtung nur in einem mit der Ein-

richtungsleitung abgestimmten konkreten Zeitraum unter zusätzlicher Ein-

haltung der Hygienevorschriften nach § 9 Absatz 1 der Landesverordnung 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege.html


zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsver-

ordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung betreten. 

2Personen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen Einrichtungen nach Satz 1 

nicht betreten. 

3Vollstationäre Einrichtungen haben ein den Maßgaben des § 15 Abs. 1 Nr. 1 

i. V. m. § 4 Absatz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden 

Fassung entsprechendes Besuchskonzept zu erstellen, um sicherzustellen, dass 

in der Einrichtung geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen 

werden. 4Die Einrichtungen haben im Rahmen des Besuchskonzepts zu regeln, 

wie Besucherinnen und Besucher die Einrichtungen betreten können. 5Das Be-

suchskonzept ist dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein auf Verlangen vor-

zulegen. 6Das Besuchskonzept muss auf der Grundlage einer Güter- und Interes-

senabwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der pflegebedürftigen Per-

sonen und den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes (Risikobewer-

tung) insbesondere Regelungen treffen, die 

a) sicherstellen, dass nur so vielen Besucherinnen und Besuchern Zugang ge-

währt wird, dass Abstands- und Hygienevorschriften sicher eingehalten wer-

den können, und durch ein Zugangs- und Wegekonzept zur Minimierung von 

Begegnungen beitragen,  

b) die Dokumentation der Besuche sicherstellen, 

c) Anforderungen an geeignete gesonderte Besuchsräume sowie an Besuche 

in Bewohnerzimmern beschreiben, 

d) die Nutzung eines zum Einrichtungsgelände gehörenden Außengeländes 

unter Einhaltung der gebotenen Hygienestandards ermöglichen. 

8Als Mindestvorgaben für das jeweilige Besuchskonzept sind die „Handlungsemp-

fehlungen für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“ des Ministeriums 

für Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zu beachten (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfeh-

lungen_besuchskonzept_pflege_200615.html). 

3. 1Stationäre Einrichtungen der Pflege haben ihre nach § 36 Absatz 1 IfSG erfor-

derlichen Hygienepläne an die Vorgaben der Landesverordnung zur Bekämpfung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils 

aktuell geltenden Fassung anzupassen und weitere geeignete Maßnahmen zu er-

greifen, um 

a) den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren und  

b) Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal zu schützen. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege_200615.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege_200615.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_pflege_200615.html


2Kantinen, Cafeterien und andere vergleichbare der Öffentlichkeit zugängliche 

Räumlichkeiten, die nicht vorrangig der gemeinschaftlichen pflegerischen Versor-

gung und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner dienen, in Einrichtungen 

nach Satz 1 sind (vorbehaltlich der Ausnahmen nach Ziffer VI. 1. Satz 5 bis 8 und 

VI. 2. Satz 3 bis 8) für Besucherinnen und Besucher zu schließen. 

3Die Durchführung von öffentlichen, auch für nicht in der Einrichtung lebende oder 

tätige Personen frei zugänglichen Veranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Informa-

tionsveranstaltungen etc.) ist in Einrichtungen nach Satz 1 verboten. 4Gemein-

schaftliche Betreuungs- bzw. Gruppenveranstaltungen ausschließlich für die Be-

wohnerinnen und Bewohner sind weiterhin zulässig. 5Dabei sind die notwendigen 

Hygienestandards (insbesondere Abstandsgebot) zu wahren. 

4. 1Bei der Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner und der erneuten Auf-

nahme von Bewohnerinnen oder Bewohnern nach einem Krankenhausaufenthalt, 

nach einer Abverlegung aus einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstatio-

nären Einrichtung oder Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

sowie nach einer Rückkehr nach einem Aufenthalt an einem anderen Ort ist durch 

1. vollstationäre Einrichtungen der Pflege (§ 36 Absatz 1 Nr. 2 IfSG) nach 

§ 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme von Hos-

pizen und 

2. Wohngruppen oder sonstige gemeinschaftliche Wohnformen, in denen 

ambulante Pflegedienste und Unternehmen den Einrichtungen nach § 36 

Absatz 1 Nr. 2 IfSG vergleichbare Dienstleistungen für ältere oder pflege-

bedürftige Menschen erbringen, 

bis einschließlich 14. Juni 2020 eine 14-tägige Quarantäne durch räumliche Iso-

lierung (Quarantäne) vorzunehmen, wenn die aufzunehmende Person 

a) vor Aufnahme in die Einrichtung oder Wohnform oder während des auswär-

tigen Aufenthalts an COVID-19 erkrankt war, 

b) bei Aufnahme in die Einrichtung oder Wohnform an COVID-19 erkrankt ist,  

c) bei Aufnahme in die Einrichtung oder Wohnform akute respiratorische 

Symptome jeder Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder Ge-

schmackssinn aufweist oder  

d) vor Aufnahme in die Einrichtung oder Wohnform oder während des auswär-

tigen Aufenthalts akute respiratorische Symptome jeder Schwere und/oder 

den Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufgewiesen hat. 

2Eine Quarantäne ist nicht erforderlich, wenn die aufzunehmende Person seit min-

destens 48 Stunden vor Aufnahme in die Einrichtung oder Wohnform frei von 

akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere und/oder frei vom Verlust von 



Geruchs- oder Geschmackssinn ist und zwei negative SARS-CoV-2-Tests aus 

zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen vorliegen. 

3Können in der jeweiligen Einrichtung oder Wohnform die Voraussetzungen für eine 

Quarantäne nicht sichergestellt werden, ist diese in einem Krankenhaus oder für 

Personen, die einer stationären pflegerischen Versorgung oder einer stationären 

Betreuung bedürfen, in für die solitäre kurzzeitige Pflege hergerichteten Einrichtun-

gen, in einer vom Gesundheitsamt für geeignet befundenen Ausweicheinrichtung 

oder in Einrichtungen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchzufüh-

ren. 

4Die Quarantäne ist nach Ablauf der 14-tägigen Frist für Personen aufzuheben, die 

in den letzten 48 Stunden der 14-tägigen Quarantäne keine Symptome einer CO-

VID-19-Erkrankung aufgewiesen haben. 5Eine vorzeitige Aufhebung der Quaran-

täne ist für Personen mit ausschließlich akuten respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere und/oder Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, aber keiner nach-

gewiesenen COVID-19-Erkrankung möglich, sofern sie seit mindestens 48 Stun-

den frei von entsprechenden Symptomen sind und zwei negative SARS-CoV-2-

Tests aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen 

vorliegen. 6Das Vorliegen der Voraussetzungen des Satz 4 oder 5 ist zu dokumen-

tieren und vor Aufhebung der Quarantäne dem Gesundheitsamt des Kreises Ost-

holstein anzuzeigen. 7Das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein kann eine Ver-

längerung der Quarantäne anordnen. 

8Personen, die nicht an COVID-19 erkrankt waren und keine akuten respiratori-

schen Symptome jeder Schwere und/oder keinen Verlust von Geruchs- oder Ge-

schmackssinn aufgewiesen haben, sind bei Aufnahme in die Einrichtung oder 

Wohnform für 14 Tage in einem Einzelzimmer mit Nasszelle (ggf. Kohortierung) 

unterzubringen (Einzelunterbringung). 9Die Einrichtung oder Wohnform hat dafür 

Sorge zu tragen, dass Personen in Einzelunterbringung weder Gemeinschafts-

räume aufsuchen noch an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. 10Außerdem 

hat das Einrichtungspersonal bei der Betreuung und Versorgung dieser Personen 

in besonderem Maße auf die Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften 

(Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Händewaschen, Flächendesinfektion, etc.) 

zu achten. 11Von der Einzelunterbringung kann abgesehen werden, wenn seitens 

des abverlegenden Krankenhauses oder der abverlegenden Einrichtung mitgeteilt 

wird, dass der Aufenthalt in einem COVID-19-freien Bereich erfolgte und dass keine 

COVID-19-typischen Symptome aufgetreten sind. 12Mit Genehmigung des Ge-

sundheitsamtes des Kreises Ostholstein kann von einer Einzelunterbringung abge-

sehen werden, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein erhöhtes Übertra-

gungsrisiko während des vorherigen Aufenthaltes an einem anderen Ort als einem 

Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrich-

tung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation hinwei-

sen. 



13Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist nicht erforderlich, wenn die Ein-

richtung oder Wohnform vorübergehend zur Inanspruchnahme ambulant erbrach-

ter medizinischer Leistungen verlassen wurde. 14Die damit verbundenen Fahrten, 

wie z. B. zur Dialysebehandlung, bedürfen keiner vorherigen Genehmigung durch 

das Gesundheitsamt. 

15Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist nicht erforderlich bei Bewohnerin-

nen und Bewohnern stationärer Pflegeeinrichtungen, die in Begleitung von Einrich-

tungspersonal oder Besucherinnen und Besuchern die Einrichtung verlassen und 

nur mit diesem Einrichtungspersonal oder diesen Besucherinnen und Besuchern 

zielgerichtet oder intensiv Kontakt haben. 16Die Einrichtungsleitung soll Ausnah-

men von diesem Begleitungsgrundsatz für Bewohnerinnen und Bewohnern zulas-

sen, die die Hygiene- und Abstandsregeln verstehen und voraussichtlich beachten. 

17Sofern ein rettungsdienstlicher Transport nach einem zwischenzeitlichen auswär-

tigen Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren 

akutstationären Einrichtung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge o-

der Rehabilitation erfolgt, hat das abverlegende Krankenhaus oder die abverle-

gende Einrichtung im Vorfeld zu klären, ob die Person in der Einrichtung oder 

Wohnform wieder aufgenommen wird bzw. welche Ausweicheinrichtung nach 

Satz 3 die Person aufnimmt. 18Gleiches gilt für Einrichtungen, die ambulante medi-

zinische Leistungen erbringen. 

5. 1Ab. 15. Juni 2020 dürfen neue Bewohnerinnen und Bewohner – abweichend von 

Ziffer VI. 4 –durch 

1. vollstationäre Einrichtungen der Pflege (§ 36 Absatz 1 Nr. 2 IfSG) nach § 71 

Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme von Hospizen 

und 

2. Wohngruppen oder sonstige gemeinschaftliche Wohnformen, in denen am-

bulante Pflegedienste und Unternehmen den Einrichtungen nach § 36 Ab-

satz 1 Nr. 2 IfSG vergleichbare Dienstleistungen für ältere oder pflegebe-

dürftige Menschen erbringen, 

erst nach einer diagnostischen Symptomabklärung aufgenommen werden, wenn 

die aufzunehmende Person akute respiratorischen Symptome jeder Schwere 

und/oder den Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufweist (Verdachts-

fälle). 2Gleiches gilt für die erneute Aufnahme von Bewohnerinnen oder Bewohnern 

nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem 

Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrich-

tung oder in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder 

einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung in eine der vorgenann-

ten Einrichtungen. 



3Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorischen Symptome jeder 

Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufweisen 

(Verdachtsfälle), sind in einem Einzelzimmer mit Nasszelle (ggf. Kohortierung) un-

terzubringen (Einzelunterbringung). 4Die Einrichtung oder Wohnform hat dafür 

Sorge zu tragen, dass Personen in Einzelunterbringung weder Gemeinschafts-

räume aufsuchen noch an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. 5Bewohne-

rinnen und Bewohnern in Einzelunterbringung ist es untersagt, Besuch zu empfan-

gen. 6Ausnahmen können von der Einrichtungsleitung zugelassen werden, sofern 

dies aus gesundheitlichen oder sozial-ethischen Gründen erforderlich ist. 7Außer-

dem hat das Einrichtungspersonal bei der Betreuung und Versorgung dieser Per-

sonen in besonderem Maße auf die Einhaltung von Abstands- und Hygienevor-

schriften (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Händewaschen, Flächendesinfek-

tion, etc.) zu achten. 9Die Einzelunterbringung endet, wenn in Einzelunterbringung 

befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen (diagnostische 

Abklärung) und keine anderweitigen medizinischen Gründe entgegenstehen. 

10Sofern ein rettungsdienstlicher Transport nach einem zwischenzeitlichen auswär-

tigen Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren 

akutstationären Einrichtung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge o-

der Rehabilitation erfolgt, hat das abverlegende Krankenhaus oder die abverle-

gende Einrichtung im Vorfeld zu klären, ob die Person in der Einrichtung oder 

Wohnform wieder aufgenommen wird bzw. welche Ausweicheinrichtung nach 

Satz 2 die Person aufnimmt. 11Gleiches gilt für Einrichtungen, die ambulante medi-

zinische Leistungen erbringen. 

6. 1Teilstationäre Einrichtungen der Pflege (insbesondere Tagespflegeeinrichtun-

gen) haben ein Hygienekonzept zu erstellen, welches den Maßgaben des § 4 Ab-

satz 1 und des § 15 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden 

Fassung entspricht. 2Das Hygienekonzept ist dem Gesundheitsamt des Kreises 

Ostholstein auf Verlangen vorzulegen. 

3Als Mindestvorgaben sind die Handlungsempfehlungen „Handreichung für Einrich-

tungen der Tagespflege - Maßnahmen zur schrittweisen Öffnung der Tagespfle-

geinrichtungen“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren zu beachten (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwer-

punkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/Handreichung_Tagespflege.html). 

7. 1Gruppenangebote zur Betreuung Pflegebedürftiger nach dem SGB XI, insbe-

sondere Unterstützungsangebote im Alltag nach § 45a SGB XI i.V.m. der Landes-

verordnung zur Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im 

Alltag (Alltagsförderungsverordnung) oder Gruppenangebote ambulanter Dienste 

nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nr. 3 SGB XI haben ein Hygienekonzept zu erstellen, 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/Handreichung_Tagespflege.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/Handreichung_Tagespflege.html


welches den Maßgaben des § 4 Absatz 1 und des § 15 der Landesverordnung zur 

Bekämpfung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in 

ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung entspricht. 2Das Hygienekonzept ist dem 

Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein auf Verlangen vorzulegen.  

Als Mindestvorgaben sind die Handlungsempfehlungen „Muster-Hygienekonzept 

i.S.d. § 4 Absatz 1 Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-

CoV-2 für Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI“ des Ministeriums für Sozia-

les, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zu beachten (https://www.schles-

wig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/Muster_Hygie-

nekonzept_Gruppenangebote.html). 

8. 1Weitere Ausnahmen von den Geboten und Verboten dieser Ziffer können auf An-

trag durch das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein genehmigt werden. 2Aus-

nahmen werden insbesondere erteilt, sofern dies aus gesundheitlichen oder sozial-

ethischen Gründen erforderlich oder aufgrund der Besonderheiten einer Wohn-

gruppe oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnform im Sinne von Ziffer VI. 4. 

Satz 1 Nr. 2 geboten ist. 

9. Die Leitungen der Einrichtungen und die entsprechend Verantwortlichen von Pfle-

gediensten und Unternehmen, die in Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaft-

lichen Wohnformen den Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG ver-

gleichbare Dienstleistungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen erbringen, 

sowie die für Gruppenangebote im Sinne von Ziffer VI. 7.Verantwortlichen haben 

folgende Ausarbeitungen des Robert Koch-Instituts zu beachten: 

a) Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Iso-

lierung (abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Entlassmanagement.html), 

b) „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtun-

gen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen“ (abrufbar 

unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Al-

ten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile).  

VII. Stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe  

und der Gefährdetenhilfe 

1. 1Das Betreten von besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe nach § 104 

Absatz 3 SGB IX i.V.m. § 42a Absatz 2 Nummer 2 SGB XII und stationären Ein-

richtungen der Gefährdetenhilfe nach §§ 67 ff. SGB XII ist bis einschließlich 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/Muster_Hygienekonzept_Gruppenangebote.html
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14. Juni 2020 untersagt. 2Für die Neu- und Wiederaufnahme von Bewohnerinnen 

und Bewohnern gilt Ziffer VII. 4. und 5. dieser Verfügung. 

3Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind Personen, deren Aufent-

halt aufgrund einer stationären Betreuung, erzieherischen oder pflegerischen Ver-

sorgung erforderlich ist. 

4Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind: 

a) Personen, die für die pflegerische, erzieherische, therapeutische oder medi-

zinische Versorgung zwingend erforderlich sind oder im Rahmen ihrer Aus- 

und Weiterbildung hierbei assistieren oder die Behandlung unter Anleitung 

selber durchführen sowie Personen, die für die Praxisanleitung, die Praxis-

begleitung und die Durchführung von Prüfungen verantwortlich sind, 

b) Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich 

sind, wie beispielsweise Verwaltungsmitarbeiter, Handwerker für unauf-

schiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infra-

struktureinrichtungen, 

c) Personen, die für den Betrieb von Kantinen, Cafeterien und anderer ver-

gleichbarer Einrichtungen erforderlich sind, soweit diese nach den Vorgaben 

von Ziffer VII. 3. geöffnet sind, 

d) Personen, die Waren an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung oder 

besondere Wohnform übergeben, 

e) Personen, die unaufschiebbare Aufgaben der Rechtspflege oder Gefahren-

abwehr wahrnehmen und Personen, die eine Einrichtung oder besondere 

Wohnform aufgrund eines dienstlichen Anlasses betreten müssen, und  

f) Friseurinnen und Friseure sowie medizinische und nichtmedizinische Fuß-

pflegerinnen und -pfleger in einem mit der Leitung abgestimmten konkreten 

Zeitraum unter Einhaltung der gebotenen Hygienevorschriften. 

5Die Ausnahmen nach Satz 4 gelten nicht für Personen mit akuten Atem-

wegserkrankungen. 

6Weitere Ausnahmen von dem Betretungsverbot dürfen die Einrichtungen oder be-

sondere Wohnformen zulassen, soweit aufgrund eines den Maßgaben des § 4 Ab-

satz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung ent-

sprechenden Besuchskonzeptes sichergestellt ist, dass in der Einrichtung oder be-

sonderen Wohnform geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen 

werden. 7Das Besuchskonzept ist dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein 

auf Verlangen vorzulegen. 8Das Besuchskonzept muss auf der Grundlage einer 

Güter- und Interessenabwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Be-

wohnerinnen und Bewohner und den notwendigen Maßnahmen des Infektions-

schutzes (Risikobewertung) insbesondere Regelungen treffen, die 



a) sicherstellen, dass nur so vielen Besucherinnen und Besuchern Zugang ge-

währt wird, dass Abstands- und Hygienevorschriften sicher eingehalten wer-

den können, und durch ein Zugangs- und Wegekonzept zur Minimierung von 

Begegnungen beitragen, 

b) die Dokumentation der Besuche sicherstellen, 

c) Anforderungen an geeignete gesonderte Besuchsräume sowie an Besuche 

in Bewohnerzimmern beschreiben, 

d) ein Betretungsverbot für Besucherinnen und Besucher mit akuten Atemweg-

serkrankungen beinhalten, 

e) die Nutzung eines zum Gelände der besonderen Wohnform oder Einrichtung 

gehörenden Außengeländes unter Einhaltung der gebotenen Hygienestan-

dards ermöglichen. 

9Als Mindestvorgaben für das jeweilige Besuchskonzept sind die Handlungsemp-

fehlungen für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und sta-

tionären Gefährdetenhilfe des Ministeriums für Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren zu beachten (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwer-

punkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskon-

zept.html). 

2. 1Ab 15. Juni 2020 unterliegt das Betreten von besonderen Wohnformen der Ein-

gliederungshilfe nach § 104 Absatz 3 SGB IX i.V.m. § 42a Absatz 2 Nummer 2 SGB 

XII und stationären Einrichtungen der Gefährdetenhilfe durch Personen, deren Auf-

enthalt nicht aufgrund einer stationären Betreuung, erzieherischen oder pflegeri-

schen Versorgung erforderlich ist, über die in der Landesverordnung zur Bekämp-

fung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer je-

weils aktuell geltenden Fassung geregelten Maßnahmen hinaus – abweichend 

von Ziffer VII. 1 – folgenden Beschränkungen: 

a) Waren von Lieferanten sind an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung 

oder besondere Wohnform zu übergeben.  

a) Friseurinnen und Friseure sowie medizinische und nichtmedizinische Fuß-

pflegerinnen und -pfleger dürfen die Einrichtung oder besondere Wohnform 

nur in einem mit der Leitung abgestimmten konkreten Zeitraum unter zusätz-

licher Einhaltung der Hygienevorschriften nach § 9 Absatz 1 der Landesver-

ordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämp-

fungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung betreten. 

2Personen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen Einrichtungen oder beson-

dere Wohnformen nicht betreten. 
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3Einrichtungen oder besondere Wohnform haben ein den Maßgaben des § 15 Abs. 

1 Nr. 1 i. V. m. § 4 Absatz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-

Virus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktuell gel-

tenden Fassung entsprechendes Besuchskonzept zu erstellen, um sicherzustellen, 

dass in der Einrichtung oder besonderen Wohnform geeignete Maßnahmen zum 

Schutz vor Infektionen getroffen werden. 5Die Einrichtungen oder besonderen 

Wohnformen haben im Rahmen des Besuchskonzepts zu regeln, wie Besucherin-

nen und Besucher die Einrichtungen oder besonderen Wohnformen betreten kön-

nen. 6Das Besuchskonzept ist dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein auf 

Verlangen vorzulegen. 7Das Besuchskonzept muss auf der Grundlage einer Güter- 

und Interessenabwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der pflegebe-

dürftigen Personen und den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes (Ri-

sikobewertung) insbesondere Regelungen treffen, die: 

a) sicherstellen, dass nur so vielen Besucherinnen und Besuchern Zugang ge-

währt wird, dass Abstands- und Hygienevorschriften sicher eingehalten wer-

den können, und durch ein Zugangs- und Wegekonzept zur Minimierung von 

Begegnungen beitragen, 

b) die Dokumentation der Besuche sicherstellen, 

c) Anforderungen an geeignete gesonderte Besuchsräume sowie an Besuche 

in Bewohnerzimmern beschreiben, 

d) die Nutzung eines zum Gelände der besonderen Wohnform oder Einrichtung 

gehörenden Außengeländes unter Einhaltung der gebotenen Hygienestan-

dards ermöglichen. 

8Als Mindestvorgaben für das jeweilige Besuchskonzept sind die Handlungsemp-

fehlungen für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und sta-

tionären Gefährdetenhilfe des Ministeriums für Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren zu beachten (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwer-

punkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskon-

zept_200608.html). 

3. Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe nach § 104 Absatz 3 SGB IX 

i.V.m. § 42a Absatz 2 Nummer 2 SGB XII und stationäre Einrichtungen der Gefähr-

detenhilfe nach §§ 67 ff. SGB XII haben ihre nach § 36 Absatz 1 IfSG erforderlichen 

Hygienepläne an die Vorgaben der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ihrer jeweils aktu-

ell geltenden Fassung anzupassen und weitere geeignete Maßnahmen zu ergrei-

fen, um 

1. den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren und  

2. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal zu schützen.  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handlungsempfehlungen_besuchskonzept_200608.html
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2Kantinen, Cafeterien und andere vergleichbare der Öffentlichkeit zugängliche 

Räumlichkeiten, die nicht vorrangig der gemeinschaftlichen pflegerischen Versor-

gung und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner dienen, in Einrichtungen 

und besonderen Wohnformen nach Satz 1 sind (vorbehaltlich der Ausnahmen nach 

Ziffer VII. 1. Satz 5 bis 8 und VII. 2. Satz 3 bis 8) für Besucherinnen und Besucher 

zu schließen. 

3Die Durchführung von öffentlichen (auch für nicht in der Einrichtung lebende oder 

tätige Personen frei zugängliche) Veranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Informati-

onsveranstaltungen etc.) ist in Einrichtungen und besonderen Wohnformen nach 

Satz 1 verboten. 4Gemeinschaftliche Betreuungs- bzw. Gruppenveranstaltungen 

ausschließlich für die Bewohnerinnen und Bewohner sind weiterhin zulässig. 5Da-

bei sind die notwendigen Hygienestandards (insbesondere Abstandsgebot) zu 

wahren. 

4. 1Bei der Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner, der erneuten Aufnahme 

von Bewohnerinnen oder Bewohnern nach einem Krankenhausaufenthalt, nach ei-

ner Abverlegung aus einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären 

Einrichtung oder Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation sowie 

nach einer Rückkehr nach einem Aufenthalt an einem anderen Ort ist durch beson-

dere Wohnformen der Eingliederungshilfe nach § 104 Absatz 3 SGB IX i.V.m. § 

42a Absatz 2 Nummer 2 SGB XII und stationäre Einrichtungen der Gefährdeten-

hilfe bis einschließlich 14. Juni 2020 eine 14-tägige Quarantäne durch räumliche 

Isolierung (Quarantäne) vorzunehmen, wenn die aufzunehmende Person 

a) vor Aufnahme in die Einrichtung oder besondere Wohnform oder während 

des auswärtigen Aufenthalts an COVID-19 erkrankt war, 

b) bei Aufnahme in die Einrichtung oder besondere Wohnform an COVID-19 

erkrankt ist,  

c) bei Aufnahme in die Einrichtung oder besondere Wohnform akute respirato-

rische Symptome jeder Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder 

Geschmackssinn aufweist oder  

d) vor Aufnahme in die Einrichtung oder besondere Wohnform oder während 

des auswärtigen Aufenthalts akute respiratorische Symptome jeder 

Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufge-

wiesen hat. 

2Eine Quarantäne ist nicht erforderlich, wenn die aufzunehmende Person seit min-

destens 48 Stunden vor Aufnahme in die Einrichtung oder besondere Wohnform 

frei von akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere und/oder frei vom Ver-

lust von Geruchs- oder Geschmackssinn ist und zwei negative SARS-CoV-2-Tests 

aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen vorlie-

gen. 



3Können in der jeweiligen Einrichtung oder besondere Wohnform die Vorausset-

zungen für eine Quarantäne nicht sichergestellt werden, ist die Quarantäne in ei-

nem Krankenhaus oder für Personen, die einer stationären pflegerischen Versor-

gung oder einer stationären Betreuung bedürfen, in für die solitäre kurzzeitige 

Pflege hergerichteten Einrichtungen, in einer vom Gesundheitsamt für geeignet be-

fundenen Ausweicheinrichtung oder in Einrichtungen der medizinischen Vorsorge 

oder Rehabilitation durchzuführen. 

4Die Quarantäne ist nach Ablauf der 14-tägigen Frist für Personen aufzuheben, die 

in den letzten 48 Stunden der 14-tägigen Quarantäne keine Symptome einer CO-

VID-19-Erkrankung aufgewiesen haben. 5Eine vorzeitige Aufhebung der Quaran-

täne ist für Personen mit ausschließlich akuten respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere und/oder Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, aber keiner nach-

gewiesenen COVID-19-Erkrankung möglich, sofern sie seit mindestens 48 Stun-

den frei von entsprechenden Symptomen sind und zwei negative SARS-CoV-2-

Tests aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen 

vorliegen. 6Das Vorliegen der Voraussetzungen von Satz 4 oder 5 ist zu dokumen-

tieren und vor Aufhebung der Quarantäne dem Gesundheitsamt des Kreises Ost-

holstein anzuzeigen. 7Das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein kann eine Ver-

längerung der Quarantäne anordnen. 

8Personen, die nicht an COVID-19 erkrankt waren und keine akuten respiratori-

schen Symptome jeder Schwere und/oder keinen Verlust von Geruchs- oder Ge-

schmackssinn aufgewiesen haben, sind bei Aufnahme in die Einrichtung oder be-

sondere Wohnform für 14 Tage in einem Einzelzimmer mit Nasszelle (ggf. Kohor-

tierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). 9Die Einrichtung oder Wohnform 

hat dafür Sorge zu tragen, dass Personen in Einzelunterbringung weder Gemein-

schaftsräume aufsuchen noch an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. 10Au-

ßerdem hat das Einrichtungspersonal bei der Betreuung und Versorgung dieser 

Personen in besonderem Maße auf die Einhaltung von Abstands- und Hygienevor-

schriften (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Händewaschen, Flächendesinfek-

tion, etc.) zu achten. 11Von der Einzelunterbringung kann abgesehen werden, wenn 

seitens des abverlegenden Krankenhauses oder der abverlegenden Einrichtung 

mitgeteilt wird, dass der Aufenthalt in einem COVID-19-freien Bereich erfolgte und 

dass keine COVID-19-typischen Symptome aufgetreten sind. 12Mit Genehmigung 

des Gesundheitsamtes des Kreises Ostholstein kann von einer Einzelunterbrin-

gung abgesehen werden, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein erhöhtes 

Übertragungsrisiko während des vorherigen Aufenthaltes an einem anderen Ort als 

einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären 

Einrichtung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

hinweisen. 

13Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist nicht erforderlich, wenn die Ein-

richtung vorübergehend zur Inanspruchnahme ambulant erbrachter medizinischer 



Leistungen verlassen wurde. 14Die damit verbundenen Fahrten, wie z. B. zur Dia-

lysebehandlung, bedürfen keiner vorherigen Genehmigung durch das Gesund-

heitsamt. 

15Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist nicht erforderlich, sofern die Leis-

tungen in Räumlichkeiten erbracht werden, die dem Wohnen in einer eigenen Woh-

nung entsprechen und die Bewohnerinnen und Bewohner selbständig ihr Leben 

führen. 16Von einer selbständigen Lebensführung ist insbesondere dann auszuge-

hen, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner einer Beschäftigung am allgemeinen 

Arbeitsmarkt nachgehen.  

17Von einer Quarantäne oder Einzelunterbringung ist abzusehen, wenn Bewohne-

rinnen und Bewohner außerhalb ihrer besonderen Wohnform bzw. Einrichtung ta-

gesstrukturierende Angebote einer Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesför-

derstätte oder Tagesstätte in Anspruch nehmen oder dort einer Beschäftigung 

nachgehen. 

18Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist nicht erforderlich bei Bewohnerin-

nen und Bewohnern von Einrichtungen die in Begleitung von Personal oder Besu-

cherinnen und Besuchern die Einrichtung verlassen und nur mit diesem Personal 

oder Besucherinnen und Besuchern zielgerichtet oder intensiv Kontakt haben. 
19Die Einrichtungsleitung soll Ausnahmen von dem Erfordernis der Begleitung für 

Bewohnerinnen und Bewohnern zulassen, die die Hygiene- und Abstandsregeln 

verstehen und voraussichtlich beachten. 

20Eine Quarantäne oder Einzelunterbringung ist in Einrichtungen oder infektionshy-

gienisch abgrenzbaren Teilen von Einrichtungen auch dann nicht erforderlich, 

wenn die Einrichtung eine Vulnerabilitätsbewertung hinsichtlich des betroffenen 

Personenkreises vornimmt, diese konzeptionell unterlegt und vom Gesundheitsamt 

des Kreises Ostholstein genehmigen lässt. 21Gleiches gilt für besondere Wohnfor-

men der Eingliederungshilfe. 

22Sofern ein rettungsdienstlicher Transport nach einem zwischenzeitlichen auswär-

tigen Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren 

akutstationären Einrichtung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge o-

der Rehabilitation erfolgt, hat das abverlegende Krankenhaus oder die abverle-

gende Einrichtung im Vorfeld zu klären, ob die Person in der Einrichtung wieder 

aufgenommen wird bzw. welche Ausweicheinrichtung nach Satz 3 die Person auf-

nimmt. 23Gleiches gilt für Einrichtungen, die ambulante medizinische Leistungen 

erbringen. 

5. 1Ab 15. Juni 2020 dürfen – abweichend von Ziffer VII. 4 – durch besondere 

Wohnformen der Eingliederungshilfe nach § 104 Absatz 3 SGB IX i.V.m. § 42a 

Absatz 2 Nummer 2 SGB XII und stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe 



neue Bewohnerinnen und Bewohner erst nach einer diagnostischen Symptomab-

klärung aufgenommen werden, wenn die aufzunehmende Person akute respirato-

rischen Symptome jeder Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder Ge-

schmackssinn aufweist (Verdachtsfälle). 2Gleiches gilt für die erneute Aufnahme 

von Bewohnerinnen oder Bewohnern nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen 

auswärtigen Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus ver-

gleichbaren akutstationären Einrichtung oder in einer Einrichtung der medizini-

schen Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt 

mit Übernachtung in eine der vorgenannten Einrichtungen oder besonderen Wohn-

formen. 

3Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorischen Symptome jeder 

Schwere und/oder den Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn aufweisen 

(Verdachtsfälle), sind in einem Einzelzimmer mit Nasszelle (ggf. Kohortierung) un-

terzubringen (Einzelunterbringung). 4Die Einrichtung oder besondere Wohnform 

hat dafür Sorge zu tragen, dass Personen in Einzelunterbringung weder Gemein-

schaftsräume aufsuchen noch an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. 5Be-

wohnerinnen und Bewohnern in Einzelunterbringung ist es untersagt, Besuch zu 

empfangen. 6Ausnahmen können von der Einrichtungsleitung zugelassen werden, 

sofern dies aus gesundheitlichen oder sozial-ethischen Gründen erforderlich ist. 
7Außerdem hat das Einrichtungspersonal bei der Betreuung und Versorgung dieser 

Personen in besonderem Maße auf die Einhaltung von Abstands- und Hygienevor-

schriften (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Händewaschen, Flächendesinfek-

tion, etc.) zu achten. 9Die Einzelunterbringung endet, wenn in Einzelunterbringung 

befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen (diagnostische 

Abklärung) und keine anderweitigen medizinischen Gründe entgegenstehen. 

10Sofern ein rettungsdienstlicher Transport nach einem zwischenzeitlichen auswär-

tigen Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren 

akutstationären Einrichtung oder einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge o-

der Rehabilitation erfolgt, hat das abverlegende Krankenhaus oder die abverle-

gende Einrichtung im Vorfeld zu klären, ob die Person in der Einrichtung oder 

Wohnform wieder aufgenommen wird bzw. welche Ausweicheinrichtung nach 

Satz 2 die Person aufnimmt. 11Gleiches gilt für Einrichtungen, die ambulante medi-

zinische Leistungen erbringen. 

6. 1Weitere Ausnahmen von den Geboten und Verboten dieser Ziffer können auf An-

trag durch das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein genehmigt werden. 2Aus-

nahmen sollen insbesondere erteilt werden, sofern dies aus gesundheitlichen oder 

sozial-ethischen Gründen erforderlich oder aufgrund der Besonderheiten einer 

Wohngruppe oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnform geboten ist. 

7. Die Leitungen der besonderen Wohnformen und Einrichtungen haben folgende 

Ausarbeitungen des Robert Koch-Instituts zu beachten: 



a) Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Iso-

lierung (abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Entlassmanagement.html), 

b) „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtun-

gen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen“ (abrufbar 

unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Al-

ten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile). 

VIII. Werkstätten 

1. 1Das Betreten von Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten 

und Tagesstätten sowie die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in die-

sen Einrichtungen sind für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung verbo-

ten. 2Waren von Lieferanten und an Kunden sind an einen fest definierten Punkt in 

der Einrichtung zu übergeben. 

3Ausgenommen vom Betretungsverbot des Satz 1 sind Menschen mit Behinde-

rung, die den Besuch der Werkstatt, Tagesförderstätte oder Tagesstätte als eine 

tagesstrukturierende Maßnahme benötigen (Notbetreuung). 4Die Entscheidung 

trifft die Einrichtungsleitung. 

2. 1Verfügt die Einrichtung über ein dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein an-

gezeigtes Hygienekonzept, das die Anforderungen der Landesverordnung zur Be-

kämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) in ih-

rer jeweils aktuell geltenden Fassung nach Maßgabe nachfolgender Bestimmun-

gen berücksichtigt, und ein Konzept zur Wiedereröffnung des Werkstattbetriebs, 

das dem Träger der Eingliederungshilfe vor Ort bekannt zu geben ist, können Men-

schen mit Behinderungen Werkstätten, Tagesförderstätten und Tagesstätten be-

treten, sofern die Zahl der hierfür genutzten Arbeits- und Betreuungsplätze auf die 

Hälfte der Plätze beschränkt ist. 2Davon unberührt bleibt die Notbetreuung nach 

Ziffer VIII. 1. Satz 3. 

3Betretungsverbote gelten auch im Rahmen eines solchen Konzepts für leistungs-

berechtigte Menschen mit Behinderungen, die 

a) der Gruppe der im Hinblick auf eine Covid19-Erkrankung vulnerablen Per-

sonen nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts angehören. In Zweifels-

fällen ist eine ärztliche Beurteilung einzuholen. Hierbei sollen die Auswirkun-

gen des Betretungsverbots mit dem individuellen Erkrankungsrisiko sowie 

den möglichen Folgen einer Erkrankung ins Verhältnis gesetzt werden. 

b) aufgrund kognitiver oder psychischer Beeinträchtigungen eigen- oder fremd-

gefährdendes Verhalten zeigen, sodass die Einhaltung der 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile


infektionsmedizinisch bedingten Hygienevorschriften auch unter Hilfestel-

lung nicht gewährleistet ist. 

c) akute Atemwegserkrankungen aufweisen. 

4Als Mindestvorgaben für das Konzept nach Satz 1 sind die Handlungsempfehlun-

gen für ein Konzept zur Teilwiedereröffnung der Werkstätten für behinderte Men-

schen, Tageförderstätten und Tagesstätten des Ministeriums für Gesundheit, Ju-

gend, Familie und Senioren zu beachten (https://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handreichung_teilwie-

deroeffnung_werkstaetten.html). 

3. 1Durch das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein können im Einzelfall weitere 

Ausnahmen vom Betretungsverbot genehmigt werden, wenn mit dem Hygienekon-

zept sichergestellt ist, dass kein gesteigertes Infektionsrisiko besteht. 2Ausnahmen 

können insbesondere dann genehmigt werden, wenn Personen in einer Werkstatt, 

einer Tagesförderstätte oder einer Tagesstätte zusammenarbeiten und auch aus-

schließlich in einem gemeinschaftlichen Wohnangebot leben. 

 

Diese Allgemeinverfügung gilt ab 08. Juni 2020 bis einschließlich Sonntag, den 28. 

Juni 2020. Eine Verlängerung ist möglich.  

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer I. bis VIII. enthaltenen 

Anordnungen gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

Die Allgemeinverfügung vom 29.05.2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Aus-

breitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Kreises Ost-

holstein tritt mit Ablauf des 07.06.2020 außer Kraft. 

 

 

Begründung 

Rechtsgrundlage ist § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG. Nach dieser Vorschrift trifft die zustän-

dige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handreichung_teilwiederoeffnung_werkstaetten.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handreichung_teilwiederoeffnung_werkstaetten.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/handreichung_teilwiederoeffnung_werkstaetten.html


31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-

dächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es ergibt sich, dass ein Verstorbe-

ner krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war. Die zuständige Behörde kann 

insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur 

unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder bestimmte Orte oder öffentliche 

Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. 

Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl von 

Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Ge-

meinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. 

Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung beruhen auf Runderlassen gemäß § 3 Ab-

satz 2 Satz 2 GDG des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren, zuletzt vom 05.06.2020.  

Auf den Ausbruch der Corona-Pandemie wurde mit zahlreichen Eindämmungsmaß-

nahmen reagiert. Dabei waren teils erhebliche Eingriffe in die Grundrechte der Bürge-

rinnen und Bürger erforderlich, um sowohl eine ungehinderte Ausbreitung des Virus 

als auch eine Vielzahl von (schweren) COVID-19-Erkrankungen zu verhindern, die wo-

möglich die medizinischen Kapazitäten überlastet hätte. Mit den Eindämmungsmaß-

nahmen waren schwere Belastungen für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft 

verbunden. Es wurde daher fortlaufend die Infektionslage beobachtet; die ergriffenen 

Maßnahmen wurden auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüft und dort ggf. ange-

passt. 

Die Pandemie ist noch nicht soweit zum Stillstand gekommen, dass sämtliche Be-

schränkungen aufgehoben werden könnten. Dies würde die bisherigen Erfolge in der 

Bekämpfung der Pandemie zunichtemachen und brächte die Gefahr eines exponenti-

ellen Anstiegs von Infektions-, Erkrankungs- und Todeszahlen mit sich. Es gibt jedoch 

vermehrt Anzeichen, dass es gelungen sein könnte, die Ausbreitung von SARS-CoV-

2 und COVID-19 soweit zu bremsen, dass die befürchtete Überforderung des Gesund-

heitswesens im Lande abgewendet werden konnte. Es scheint daher angezeigt, die 

Beschränkungen weiter zurückzunehmen und das öffentliche Leben wieder hochzu-

fahren. Dies muss jedoch nach wie vor behutsam und schrittweise geschehen, weil die 

Gefahr besteht, zu einem dynamischen und exponentiellen Verlauf der Infektionszah-

len zurückzukehren. Denn nach wie vor stehen weder ein Impfstoff noch eine spezifi-

sche Therapie zur Verfügung. 

Die vorliegende Allgemeinverfügung verfolgt daher das Ziel, im Einklang mit der Lan-

desverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämp-

fungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 05.06.2020 einerseits in bestimmten Be-

reichen das öffentliche Leben in Teilen wieder zu ermöglichen und gleichzeitig die er-

reichte Eindämmung der Pandemie zu sichern. Bei der Auswahl der Bereiche, in de-

nen die Beschränkungen gelockert werden, als auch bei der Auswahl der Lockerungen 

selbst, wurden Belange des Infektionsschutzes, der Grundrechte aber auch volkswirt-

schaftliche Aspekte berücksichtigt. 



Die Infektionslage wird weiterhin beobachtet und die Eindämmungsmaßnahmen fort-

während auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft. 

Ausnahmen sind demzufolge in der Allgemeinverfügung nur aus besonderen Gründen 

geregelt. Wo aufgrund der Art der Einrichtungen oder Angebote möglich, werden an-

stelle von Verboten Beschränkungen mit der Anordnung geeigneter Schutzmaßnah-

men bestimmt. 

 

Ziff. I und II  

Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungs-

gefahr bei Kindern besonders hoch, weil kindliches Spiel in den führkindlichen Einrich-

tungen regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder unter ei-

nander mit sich bringt. Nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen erkran-

ken Kinder nicht schwer an COVID-19. Sie können aber ebenso wie Erwachsene, ohne 

Symptome zu zeigen, Überträger des Coronavirus SARS-CoV-2 sein. 

 

Angesichts der momentanen Infektionslage erscheint es vertretbar, die Betreuung von 

Kindern in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege weiter zu öffnen und den 

Regelbetrieb schrittweise mit einem noch bis 21.06.2020 eingeschränkten Betrieb, 

Gruppengröße bis 15 Kinder, wieder aufzunehmen. Die Betreuung erfolgt grundsätz-

lich oder tageweise im Wechsel. Die individuelle Umsetzung der Betreuung wird von 

der jeweiligen Leitung der Einrichtung geregelt. 

 

In besonderen Fällen, z. B. räumliche oder personelle Voraussetzungen oder aus 

Gründen des Infektionsschutzes, kann eine abweichende Gruppengröße zugelassen 

werden. Die Entscheidung liegt bei der betriebserlaubniserteilenden Behörde nach § 

45 SGB VIII im Zusammenwirken mit dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des 

Kreises Ostholstein. 

 

Daneben soll sichergestellt werden, dass Kinder, bei denen besondere pädagogische 

Gründe bestehen, sowie Kinder, deren Eltern aus den dargestellten Gründen auf eine 

Kinderbetreuung dringend angewiesen sind, durchgehend im Rahmen der Öffnungs-

zeiten der jeweiligen Einrichtung betreut werden.  

Ziff. II 

Angesicht der momentanen Infektionslage erscheint es vertretbar, an den Schulen zu 

einem Normalbetrieb zurückzukommen, sofern dort die Hygienemaßnahmen ergriffen 

werden, die eine Ausbreitung des SARS-CoV-2 an der Schule verhindern. Dies lässt 

eine weitere Öffnung zu, so dass schrittweise bis zum 22.06.2020 für alle Schüler der 

Regelbetrieb wieder aufgenommen wird. 



Ziff. III 

Die vollständige Wiederaufnahme des Hochschulbetriebes erscheint bei der derzeiti-

gen Infektionslage vertretbar, sofern die Hochschulen ein Hygienekonzept erstellen 

und umsetzen. Aufgrund des Alters und der Reife der Studierenden ist damit zu rech-

nen, dass sie die die nötigen Hygienevorgaben beachten. 

Ziff. IV, V, VI, VII 

Nach wie vor steht der Schutz vulnerabler Gruppen in allen Einrichtungen der medizi-

nischen und pflegerischen Versorgung sowie der Betreuung an höchster Stelle. Es ist 

weiterhin erforderlich, das Infektionsgeschehen durch die angeordneten kontaktredu-

zierenden Maßnahmen weiterhin zu minimieren und Ausbruchsgeschehen in den Ein-

richtungen zu verhüten, weil dies verheerende Auswirkungen für die Bewohnerinnen 

und Bewohner hätte. Aufgrund der derzeitigen Situation sind weitere Lockerungen ver-

tretbar. 

Ziff. IV, V 

Für die allgemeinversorgenden Krankenhäuser werden Vorgaben erlassen, beson-

dere Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit umzusetzen.  

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Krankenhäuser können unter Be-

achtung des Infektionsgeschehens ihre sonstigen Leistungen wieder in einem ange-

messenen Rahmen erbringen. Das Aufnahmeverbot für Patientinnen und Patienten 

bezüglich des Verlustes von Geruchs- oder Geschmackssinn bezieht sich auf Akut-

fälle. 

Ziff. VI, VII 

Zusätzlich zu den bisherigen Besuchsmöglichkeiten von Angehörigen lässt die aktu-

elle Lage ab 08.06.2020 zunächst geringfügige, ab 15.06.2020 weitergehende Locke-

rungen zu. 

Ziffer VIII 

In Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gelten besondere Schutzbedürfnisse, 

denen durch die Regelungen Rechnung getragen wird. 50 % ihrer Kapazitäten dürfen 

unter den im Verfügungsteil dieser Allgemeinverfügung zu VIII. genannten Vorausset-

zungen wieder geöffnet werden. 

 

 

 

 



 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch beim Kreis Ostholstein, Der Landrat, Lübecker Str. 41, 23701 Eutin, erho-

ben werden.  

Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 

Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.  

Auf Antrag kann die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise 

angeordnet werden. Der Antrag ist beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsge-

richt, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig zu stellen.  

 

Eutin, 06.06.2020  

Kreis Ostholstein 

Der Landrat 

Fachdienst Gesundheit  

 

 

 

Reinhard Sager  

Landrat  


